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Verbandsgemeindeverwaltung 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Umweltschutz und Abfallwirtschaft 

Abfallwirtschaft 

Auskunft erteilt: 

Sigrid Dilg 

sdilg@donnersberg.de 

Tel. 06352 710-138 

Fax 06352 710-232  

Büro 05 

Unser Zeichen: 7/72 

Ihr Zeichen: 11/II/Sr/Lu, 29.06.2022 

Datum: 28.07.2022 

 
Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauG 
 
 
Sehr geehrter Herr Schreiber, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
bezüglich der  Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren  

ist aus abfallrechtlichen Gesichtspunkten auf folgendes hinzuweisen. 

 

Eine ordnungsgemäße Entsorgung der hier anfallenden Abfälle muss im Rahmen der Verkehrs-

sicherungspflichten und der Sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwegen für 

die Sammlung von Abfällen (DGUV Informationen 214-033) gewährleistet sein. 

 

Gemäß § 16 DGVU Vorschrift 44 in der derzeit gültigen Fassung darf Müll nur abgeholt werden, 

wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht 

erforderlich ist. Eine identische Forderung ergibt sich aus § 4 Abs. 3 der 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). 

 

Sackgassen, die nach dem Erlass der DGUV Vorschrift 43 Unfallverhütungsvorschrift 

Abfallsammelfahrzeuge an ihrem Ende über geeignete, für den öffentlichen Verkehr freigegebene 

Wendeanlagen verfügen. Zu den Wendeanlagen gehören in diesem Zusammenhang Wendekreise, 

Wendeschleifen und Wendehämmer.  

Ist dies nicht möglich, sind durch die Gemeinde Abfallsammelplätze an der nächsten für das 

Abfallsammelfahrzeug sicher befahrbaren Straße einzurichten, an denen die 
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Abfallsammelbehälter/Abfallsäcke der Anwohner zur Abfuhr durch die Abfallsammelfahrzeuge 

bereitgestellt werden können. 

 

Des Weiteren dürfen Abfallsammelfahrzeuge nur öffentliche Straßen und Plätze anfahren. 

Privatwege dürfen nicht befahren werden.  

 

Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen oder -wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem 

Straßenverlauf grundsätzlich eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen. Diese Zahl ergibt 

sich aus der nach StVZO zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen 

Sicherheitsabstand von je 0,5 m. Dieser Abstand wird sowohl in der Sicherheitstechnik als auch 

im Verkehrsrecht als Mindestmaß angesehen. 

 

Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen oder -wege mit Begegnungsverkehr grundsätzlich eine 

Breite von mindestens 4,75 m aufweisen. 

 

Bei Einrichtung von Parkmöglichkeiten ist auf die Einhaltung der Mindestbreite zu achten. Es ist 

sicherzustellen, dass die Straßen an den Abfuhrtagen nicht durch parkende Fahrzeuge verengt wird. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Gez.: 
 
(Dilg) 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Winnweiler 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 

Bauen und Schulen 

Allg. Bauverwaltung, Denkmalschutz, 

Landesplanung 

Auskunft erteilt: 

Katrin Witthaus 

kwitthaus@donnersberg.de 

Tel. 06352 710-156 

Fax 06352 710-232  

Büro 232 

Unser Zeichen: 6/61 

Ihr Zeichen: II/2/Sr/Lu 

Ihr Schreiben vom 29.06.2022 

Datum: 11.08.2022 

 
Bebauungsp Schöne Aussicht Breunigweiler 
Offenlage des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrter Herr Schreiber, 
 
 
für die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans werden seitens der unteren Landesplanungsbehörde 

 
 

keine Einwendungen 
 

erhoben.  

 

Es werden folgende Hinweise gegeben: 
 

 Die maximale Traufhöhe fehlt in der Nutzungsschablone. Sie sollte ergänzt werden. 

 Begründung S. 5: Seit dem Scoping-Verfahren ist der neue Regionale Raumordnungsplan 
Westpfalz rechtskräftig geworden. Er sieht für Breunigweiler lediglich einen Bedarfswert von 
0,6 (nicht 0,7) ha vor. 

 In den Fortschreibungsunterlagen zum Flächennutzungsplan ist das Plangebiet bereits 
enthalten. Die Darstellung ist beizubehalten. Soll der Bebauungsplan in Kraft gesetzt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan rechtswirksam geworden ist, so ist er der unteren 
Landesplanungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Bis dahin muss sichergestellt sein, 
dass die Schwellenwerte auf Verbandsgemeindeebene eingehalten werden, denn mit der 
vorgelegten Planung wird der Bedarfswert für Winnweiler von 0,6 ha gem. Regionalem 
Raumordnungsplan Westpfalz geringfügig überschritten. Eine Genehmigung des 
Bebauungsplans kann in Aussicht gestellt werden, wenn die Schwellenwertnachweise 
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erbracht wurden und sichergestellt ist, dass sich gegenüber dem Vorentwurf des 
Flächennutzungsplans für Breunigweiler keine Änderungen mehr ergeben werden. Die 
entsprechenden Nachweise sind mit den Genehmigungsunterlagen vorzulegen.  

 Die textlichen Festsetzungen sollen auf der Planurkunde ergänzt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
(Witthaus) 
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 Umweltschutz und Abfallwirtschaft 

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 
Herrn Roland Schreiber 

Jakobstraße 29 
67719 Winnweiler 

 

per E-Mail: SchreiberR@winnweiler-vg.de 
bauleitplanung@winnweiler-vg.de 

Untere Naturschutzbehörde 

Auskunft erteilt: 

Susanne Faust 

sfaust@donnersberg.de 

Tel. 06352 / 710-124 

Fax 06352 / 710-267  

Büro 227 

Unser Zeichen: 7/71  02-1/11_BP  

Schöne Aussicht 

Ihr Zeichen: 3/610-13 (07) 

Datum: 12.08.2022 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

hier: Bebauungsplanverfahren "Schöne Aussicht" in der Ortsgemeinde Breunigweiler (Verbands-
gemeinde Winnweiler) 

Offenlage des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB; 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentl. Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrter Herr Schreiber, 

die Untere Naturschutzbehörde hatte mit Schreiben vom 25.06.2018 bereits eine Stellungnahme 
abgegeben. Darin äußerte sie keine grundsätzlichen Bedenken, was hiermit noch einmal bestätigt 
wird. 

Zum nun vorgelegten aktualisierten Bebauungsplan-Unterlagen haben wir folgende Anmerkungen: 

Gehölzerhalt  

In ihrer o.g. Stellungnahme unterbreitete die UNB den Vorschlag, die Beanspruchung der nördlich 
gelegenen Gehölzgruppe zu reduzieren. Dies wurde in der Abwägung abgelehnt mit der Begrün-
dung "Zur Verringerung der Flächenversiegelung und im Sinne einer wirtschaftlichen Erschließung 
des Plangebietes, kann ein vollumfänglicher Erhalt der Gehölzpflanzung nicht umgesetzt werden" 
(Schr. der VG vom 11.10.2018, Zeichen: 2/Sr/JK). 

Da das Erschließungskonzept des Baugebietes nun geändert wurde, möchte die UNB diesen Vor-
schlag weiterhin aufrechterhalten. 

Ausgle ichsf läche 

Die Untere Naturschutzbehörde widerspricht der Darstellung im Umweltbericht (Kap. 4+9), dass 
die Anerkennung der Obstbaumpflanzung als Ausgleich vor-abgestimmt wurde. 
Die UNB gab auf Anfrage lediglich die Auskunft, dass eine Aufwertung möglich sein und dokumen-
tiert werden muss; letzteres auch mit Angabe des Ausgangszustandes (gem. § 16 (1) Nr. 5 Lan-
desnaturschutzgesetz). 
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Siehe hierzu die Kopien der Schreiben im Anhang; eine weitere Abstimmung fand nicht statt. 

In Hinblick auf die seit mindestens dem Jahr 2000 bestehende Wiesennutzung (siehe Google-
Earth-Luftbildhistorie) ist der durch die Baumpflanzung und extensive Bewirtschaftung entstandene 
ökologische Zusatzwert noch festzulegen. 

Darüber hinaus möchten wir auf die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 und 4 LNatSchG hinweisen. 

Biotopbeschreibung 

Die vorhandenen Wiesenflächen im BP-Geltungsbereich wurden als mageres Grünland (ED1) an-
gesprochen. 

Der Einschätzung "Das Grünland innerhalb des Geltungsbereichs war vor Beginn der südlich an-
grenzenden Bebauung unter Ackerwirtschaft; mithin kann dieser Bereich auch als Ackerbrache im 
Übergang zum Grünland aufgefasst werden." kann nicht zugestimmt werden, da die Google-Earth-
Luftbildhistorie) deutlich zeigt, dass die Flächen seit 2010 als Wiesen bewirtschaftet werden und 
somit als mageres Dauergrünland anzusehen sind. 

In der Beschreibung wird nicht darauf eingegangen, dass solche Flächen u.U. unter den Pauschal-
schutz des § 30 Bundesnaturschutzgesetz fallen. 

Der Hinweis "Die Flächen des Geltungsbereiches sind nicht in der Biotopkartierung Rheinland-
Pfalz oder in anderen, planerisch einschränkenden Schutzverordnungen aufgenommen." macht 
keine Aussage zur tatsächlichen Schutzwürdigkeit.  

Hierzu sei zum einen auf die Stellungnahme des Landesjagdverbandes vom 02.07.2018 verwie-
sen, in dem der (nicht durch eine botanische Kartierung überprüfte)Schutzstatus der Flächen an-
gesprochen wird, zum anderen auf den Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz (Schumacher / 
Fischer-Hüftle 2021), wonach 

 Biotope, die einem der in Abs. 1 aufgelisteten Typen entsprechen, einen unmittelbaren gesetz-
lichen Schutz genießen, dessen rechtliche Auswirkungen mit denen einer Schutzgebietsverord-
nung vergleichbar sind (zu § 30 BNatSchG, Rdn 20) und 

 die Registrierung eines derartigen Biotops (z.B. in LANIS) nur deklaratorische Bedeutung hat 
und es allein auf den tatsächlichen Zustand in der Natur ankommt (zu § 30 BNatSchG, Rdn 21). 

Eingrif fs-  / Ausgleichsbi lanzierung  

In der Beschreibung des Eingriffs und der Ermittlung des Ausgleichsbedarfes finden die unter-
schiedlichen ökologischen Wertigkeiten der entfallenden oder der entstehenden Vegetations-
flächen keine Berücksichtigung. 

Außerdem wird in der vorgelegten Bilanzierung ein Niederschlags-Rückhaltebecken als 500 qm 
Aufwertung gerechnet, die jedoch nicht gegeben ist, da sich derzeit auf dem Standort entwickelte 
und daher deutlich wertvollere Vegetationsflächen befinden (mageres Dauergrünland und Graben-
Hochstaudenflur). 

Es wird daher empfohlen, für die Eingriffs- / Ausgleichs-Bilanzierung das "Standardisierte Bewer-
tungsverfahren" gemäß § 2 Abs. 5 der Landesverordnung über die Kompensation von Eingriffen in 
Natur und Landschaft (Landeskompensationsverordnung -LKompVO) vom Mai 2021 anzuwenden.  

Die Verwendung der Biotopwertpunkte bietet auch eine gute Möglichkeit, die Aufwertung der Aus-
gleichsfläche zu bilanzieren und somit in Anerkennung zu bringen. 
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Geschützte Arten  Zauneidechse 

Das artenschutzfachliche Gutachten stellt das potentielle Vorkommen der streng geschützten 
Zauneidechse fest und nennt eine Bauzeitenregel bei der Baufeldfreimachung als einzige Maß-
nahme für die Art. 

Durch die Umwandlung des Gebietes in ein Baugebiet entfallen jedoch auch viele Lebensräume 
für die Art, zum Beispiel Vernetzungsstrukturen, Jagdgebiete, Rückzugsplätze (Holzstapel werden 
genannt), ohne dass hier (vorgezogener) Ersatz geschaffen wird (CEF-Maßnahmen).  

Die Ausgleichsmaßnahme an anderer Stelle dient nicht der Sicherung des Erhaltungszustandes 
der potentiell vorhandenen Population. Daher wird eine Ergänzung der Planung mit Herstellung 
von Lebensraumsangeboten im Plangebiet empfohlen. 

Ebenso wurde nicht betrachtet, dass die Tiere während der Baugebietserschließung einer zusätz-
lichen Gefährdung unterliegen und somit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (Tötung von 
einwandernden Tieren) ausgelöst werden können. Hier sind Maßnahmen vorzusehen, mit der 
bauzeitbedingte Tötungen vermieden werden können (Reptilienschutzzäune). 

Alternativ ist eine faunistische Untersuchung innerhalb der Aktivitätsphase der Tiere erforderlich 
(die Begehung des Plangebietes mit einer "Inaugenscheinnahme des Bestands" fand im Februar 
2018 statt, also in der Ruhezeit), die ein Vorkommen der Reptilien sicher ausschließt. 

Redaktionel ler Hinweis  

Flurstücke und Flurstücksnummern: In der BP-Planzeichnung sowie in verschiedenen Übersichts-
plänen in der Begründung etc. ist noch ein altes Kataster dargestellt. Tatsächlich gibt es das 
Flurstück 280/34 nicht mehr; es wurde bereits entsprechend der BP-Grenzen geteilt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Faust 

 

 

 

Anlagen: 

 Schreiben der VG-Verwaltung Winnweiler an die Untere Naturschutzbehörde vom 09.08.2018 
(11_BP Aussicht_2018-08-09_VG an UNB wg Ausgleich.pdf) 

 E-Mail der Unteren Naturschutzbehörde an die VG-Verwaltung Winnweiler  vom 31.08.2018 
(11_BP Aussicht_2018-08-31_AW UNB an VG wg Ausgleich.pdf) 








































































































